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XII rrthum in der Perſon.) Beim Pfarrer V H.Oberöſterreich, meldet ſich ein Brautpaar zuu Ehefchließung. DerBräutigam, laut Taufſcheines oh Müller, geboren 1852 3u Wien,gibt 0 daß eLr ledigen Standes, katholiſche Religion, nach Wienzuſtändig, Profeſſion Mechaniker ſei und ſeit 5 Jahren theilsIn Nord⸗Italien, - der Schweiz, Iu Frankreich und Belgien ſich aufgehalten habe Nach Wiſſen des Pfarrers wohnt ELr ſeit 5 Monatenim Pfarrorte H und lebt ⁰ beiläufig Hugo Schenk, 09 gibtſich einen noblen Anſtrich, hat bald Iu Lin
ten
3, bald Iu Salzburg, —9in Paſſau bald noch anderswo II Geſchäf 3u thun, reist häufigfort und heim, und geh I mitunter aluch auf Freiersfüſſen. DieBraut iſt Klara Mayr, Jahre alt, ledig, katholiſch, Beſitzerineines von ihren Eltern ererbten, kleinen Anweſens Im Pfarrorte Hund zeitlebens ſe wohnhaft.

Brautexamen ergibt keinerlei Hinderniß, 5 daß auch bndie Zeit der Verkündigungen und der Trauung feſtgeſetzt wirdDoch————— die Angaben und di Lebensweiſe de Bräutigams ErregenIim Pfarrer ſchwere Bedenken, o daß 5H9 demſelben rklärt „Siemüſſen mir einen gültigen Beweis üher Ihre Heimatsberechtigungbringen, ſon kann ich Sie nicht zur Ehe—chließung zulaſſen; dennder Taufſchein beweist durchaus nicht, aß Sie nach Wien AU⸗ſtändig ſind.
Nun iſt da Feuer Dache „Extrigkeiten, unnötige Secatur,Eigenſinn, Borniertheit“ 1 ES QAus dem Munde desBräutigams. D  och der Pfarrer ankt innerlich ſeinem btt für den

guten Einfall, mäſſig ſich und Tklärt dem Bräuti die Nothwendig⸗Eit des Nachweiſes der Zuſtändigkeit, daß auch der Bräutigamſelbſt wieder ſeine Ruhe gewinnt und den geforderten Nachweis nächſtens 3u liefern verſpricht. IM Glauben an dieſes Verrechen nimmt der Pfarrer das Er MHAu
auf erſcheint die Braut im Pfarrhofe, entrichtet eine

fgebot vor Zwei Tage dar⸗
one Empfehlung“vom Bräutigam, der In Geſchäftsangelegenheiten auf etliche Tage verreist ſei. und übergibt eine ehr abgenützte egitimationskarte desBräutigams al Beweismittel für die Heimatsberechtigung MN Wien.(CU Pfarrer ieht die arte oberflächlich 0  7 legt ſie dann bei Seiteund rede der Braut mn  5 Gewiſſen daß eine ſehr gewagte, e⸗f Sache ei, einen Mann 3u heiraten, über deſſen ganzes Um

un Auf eigentlich gar ni erBraut dieſe Nachdem die
bne ehre demüthig angehört und ſich entfern hat,nimmt der Pfarrer die ihm überreichte Legitimationskarte, e. ſie

genau, vergleicht ſie mit dem Taufſcheine und VaS node er? DieLegitimationskarte lautet auf X

Joſef Müller, geboren 3u Wien 1850
„Das ſtimmt nicht,‚“ ſagt EX, „da mach' ich kurzen Proceß,“etzt ich hin, ſchreibt inen kurzen Bericht üher den Vorfall iIntenr
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genauer Anführung der im Taufſcheine und Iu der Legitimationskarte
enthaltenen Daten VI da „Conſeriptionsamt des Magiſtrates der
eichs  — Haupt und Reſidenzſtadt Wien“ und erſucht um Bekannt
gabe, ob Johann Müller dort heimatsberechtigt ſei Und lehe
AmM Tage, NI welchem das zweite Aufgebot vorgenommen werden ſoll,
erhält EL aus Wien die Mittheilung, der IM Taufſcheine bezeichnete
Johann Müller ſei ein Unbeſcholtener Geſchäftsmann Iu Wien und
ereits ſeit zwei Jahren verehelicht; der Iu der Legitimationskarte
beſchriebene Joſef Müller aber ſei wegen Verbrechens der bereits
ſeit 5 Jahren ſteckbrieflich verfolgt.

Wie Schuppen 8 dem Pfarrer von den Augen. „Gott
ſei Dank!“ Sogleich wird die Jraut von dieſer Amtsnachricht ver
ſtändigt. Der geweſene Bräutigam Aeibt ſeit der „ſchönen Empfehlung“
Aus Eine dritte Verkündigung wird natürlich nicht nehr vor
gen Oo0mmen

Nun aber etzen btu en Fall, der Pfarrer hätte ſich mit dem
Taufſcheine begnügt, und das Brautpaar ＋ und die Braut
hätte den Conſens dem unbeſcholtenen Johannes, aber nU dem
Verbrecher oſef geben wollen Was wäre dieſer Eheſchließung

alten?
Sie wäre Dta Uungiltig, ſowohl 1 0160 CCclesiastico. al

auch 111 f0r0 CIVII:I (austriaco.
Daß ſie ungiltig wäre 111 010 éCClésiastico. ſagt, ahgeſehen

von allen anderen diesbezüglichen kirchlichen Beſtimmungen, klar der
5 der Anweiſung für geiſtliche Ehegerichte, welcher lautet

„Bei dem Obwalten eines Irrthumes, welcher die Perſ de
künftigen Ehegatten erri oder auf die Perſon zurückfällt, wird
keine Einwilligung gegeben, und hiemit auch keine Ehe geſchloſſen
Nur der Irrthum n einer Eigenſchaft, welche die einzige Bezeichnung
der Perſon des künftigen Ehegatten iſt, fällt auf die Perſon zurück.“

Daß leſe Eheſchließung auch IN 10r0 CIVIE (austriaco) ungiltig
wäre, geht Qus der Entſcheidnng des oberſten Gerichtshofes vom

December 1874, 7205 55  5 U hervor, welcher zufolge
Enn Aufgebot (und die nachgefolgte E wobei auch nicht enn einziges
Mal der re ame (ſtatt des Taufnamens des ſteckbrieflich Ver
olgten, jener de Unbeſcholtenen Bruders) verkündet wurde, ungiltig iſt

Pfarrprov Ferdinand
(Auswär beichten.) Da vierte Kirchengebot be

iehlt, dem „verordneten Prieſter“ wenigſtens einmal Im Jahre 3u
beichten. Unter dem „verordneten rieſter“ wurde früher allgemein
der eigene Pfarrer bder ſein Stellvertreter verſtanden. Die olge
davon war, daß die Oſterbeichten faſt bei den eigenen arr
geiſtlichen abgelegt wurden. Dieſes 0 aus leicht erſichtlichen


